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§ 1a GAG Nutzung des offentlichen
Grundes

GAG - Gebrauchsabgabegesetz 1966

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.10.2024

Der offentliche Grund in der Gemeinde gemaR§ 1 dient dem bestimmungsgemalRen Gebrauch aller in Wien
wohnenden und sich aufhaltenden Personen. Dabei wird berucksichtigt, dass der Gemeingebrauch als vorrangige
Zweckbestimmung flr diese Personen gewahrleistet ist und ihnen auch gentgend Moglichkeiten zur Nutzung fur
Zwecke der Erholung, der Bewegung, des Verweilens und der Begegnung bleiben sowie der offentliche Grund
barrierefrei zuganglich ist. Mit dieser Bestimmung werden weder Rechte noch Verpflichtungen begriindet.

In Kraft seit 23.12.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gag/paragraf/1
file:///

	§ 1a GAG Nutzung des öffentlichen Grundes
	GAG - Gebrauchsabgabegesetz 1966


